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§ 796 UGB
 UGB - Unternehmensgesetzbuch

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.07.2024

Die Ausrüstungskosten, die Heuer und die Versicherungskosten können zugleich mit dem Schi/e oder durch

Versicherung der Bruttofracht oder besonders versichert werden. Sie gelten nur dann als mit dem Schi/e versichert,

wenn es besonders vereinbart ist.

In Kraft seit 01.03.1939 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at
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